
Anlage 3 
 
zu § 3 Absatz 3 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Köln 
(Abfallsatzung – AbfS -) 
 
Abfallschlüssel Bezeichnung 
 
01  Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikali-

schen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen 
 
0103 09  Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, 

der unter 01 03 07 fällt 
 
0103 99   Abfälle a. n. g. 
 
0104 08  Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 

fallen 
 
0104 09   Abfälle von Sand und Ton 
 
0104 10   Staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 
 
0104 11  Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 04 07 fallen 
 
0104 12  Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von 

Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen 
 
0104 13  Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 

07 fallen 
 
0105 04   Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 
 
0105 07  barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 

05 und 01 05 06 fallen 
 
0105 08  chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 

05 und 01 05 06 fallen 
 
02  Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 

und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 
 
0201 04   Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
 
0201 10   Metallabfälle 
 
03  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, 

Zellstoffen, Papier und Pappe 
 
0301 01  Rinden und Korkabfälle 
 
0301 05  Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 03 01 04 fallen 
 
0303 01  Rinden- und Holzabfälle 
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0303 05  De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling 
 
0303 07  mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen 
 
0303 08  Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 
 
0303 10  Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtren-

nung 
 
0303 11  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 03 03 10 fallen 
 
04  Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 
 
0402 09  Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 
 
0402 21  Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 
 
0402 22  Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 
 
05  Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse 
 
0501 13  Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 
 
0507 99  Abfälle a. n. g. 
 
06  Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 
 
0603 16  Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 
 
0613 03  Industrieruß 
 
07  Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 
 
0702 12  Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 070211 fallen 
 
0702 13  Kunststoffabfälle 
 
0702 99  Abfälle a.n.g. 
 
08  Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 

Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druck-
farben 

 
0802 02  wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten 
 
0802 03  wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten 
 
0803 18  Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 
 
09  Abfälle aus der fotografischen Industrie 
 
0901 07  Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 
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0901 08  Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen ent-

halten 
 
10  Abfälle aus thermischen Prozessen 
 
1001 01  Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, 

der unter 10 01 04 fällt 
 
1001 02  Filterstäube aus Kohlefeuerung 
 
1001 05  Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form 
 
1001 15  Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 04 fallen 
 
1001 17  Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 

16 fallen 
 
1002 02  unverarbeitete Schlacke 
 
1002 08  Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fal-

len 
 
1002 10  Walzzunder 
 
1002 14  Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 02 13 fallen 
 
1002 15  andere Schlämme und Filterkuchen 
 
1003 02  Anodenschrott 
 
1003 18  Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 100317 fallen 
 
1005 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
 
1006 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
 
1006 04  andere Teilchen und Staub 
 
1007 01  Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) 
 
1007 04  andere Teilchen und Staub 
 
1008 04  Teilchen und Staub 
 
1009 03  Ofenschlacke 
 
1009 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 

05 fallen 
 
1009 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 

07 fallen 
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1010 06  Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 

05 fallen 
 
1010 08  Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 

07 fallen 
 
1010 99  Abfälle a. n. g. 
 
1011 03  Glasfaserabfall 
 
1011 10  Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 

fällt 
 
1011 12  Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 
 
1011 14  Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 

fallen 
 
1012 01  Rohmischungen vor dem Brennen 
 
1012 03  Teilchen und Staub 
 
1012 08  Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Bren-

nen) 
 
1012 99  Abfälle a. n. g. 
 
1013 04  Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 
 
1013 06  Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 
 
1013 10  Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 13 09 fallen 
 
1013 11  Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 
 
1013 14  Betonabfälle und Betonschlämme 
 
1013 99  Abfälle a. n. g. 
 
11  Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von 

Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-hydrometallurgie 
 
1101 11  wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten* 
 
1102 03  Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse 
 
1105 02  Zinkasche 
 
12  Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen 

und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 
 
1201 01  Eisenfeil- und -drehspäne 
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1201 02  Eisenstaub und -teile 
 
1201 03  NE-Metallfeil- und -drehspäne 
 
1201 05  Kunststoffspäne und -drehspäne 
 
1201 17  Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 
 
1201 21  gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 

fallen 
 
15  Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 

Schutzkleidung (a. n. g.) 
 
1501 01  Verpackungen aus Papier und Pappe 
 
1501 02  Verpackungen aus Kunststoff 
 
1501 03  Verpackungen aus Holz 
 
1501 04  Verpackungen aus Metall 
 
1501 05  Verbundverpackungen 
 
1501 06  gemischte Verpackungen 
 
1501 07  Verpackungen aus Glas 
 
1501 10  Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche 

Stoffe verunreinigt sind* gemäß Anlage 2 
 
1502 02  Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutz-

kleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind* 
 
1502 03  Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 
 
16  Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 
 
1601 03  Altreifen 
 
1601 04  Altfahrzeuge, soweit sie unter § 4 AbfS fallen gemäß Anlage 2 
 
1601 06  Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthal-

ten, soweit sie unter § 4 AbfS fallen gemäß Anlage 2 
 
1601 19  Kunststoffe 
 
1601 22  Bauteile a. n .g. 
 
1601 99  Abfälle a. n. g 
 
1602 09  Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten* 
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1605 04  gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschl. Halonen)* 
 
1605 07  gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 

solche enthalten* 
 
1605 08  gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder sol-

che enthalten* 
 
1611 02  Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 

Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 
 
1611 04  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 
 
1611 06  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 
 
17  Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standor-

ten) 
 
1701 01  Beton 
 
1701 02  Ziegel 
 
1701 03  Fliesen, Ziegel und Keramik 
 
1701 07  Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 01 06 fallen 
 
1702 01  Holz 
 
1702 02  Glas 
 
1702 03  Kunststoff 
 
1703 01  kohlenteerhaltige Bitumengemische 
 
1703 02  Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 
 
1703 03  Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
 
1704 01  Kupfer, Bronze, Messing 
 
1704 02  Aluminium 
 
1704 05  Eisen und Stahl 
 
1704 06  Zinn 
 
1704 07  gemischte Metalle 
 
1704 11  Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 
 
1705 04  Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 
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1705 06  Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 
 
1705 08  Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 
 
1706 03  anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe ent-

hält 
 
1706 04  Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 
 
1708 02  Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 
 
1709 04  gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 

17 09 02 und 17 09 03 fallen 
 
18  Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und For-

schung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren 
Krankenpflege stammen) 

 
1801 01  spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) gemäß Anlage 2 
 
1801 04  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 

besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wä-
sche, Einwegkleidung, Windeln) gemäß Anlage 2 

 
1802 01  spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen, 

gemäß Anlage 2 
 
1802 03  Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 

besonderen Anforderungen werden gemäß Anlage 2 
 
19  Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsan-

lagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und 
Wasser für industrielle Zwecke 

 
1901 02  Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 
 
1901 12  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 

11 fallen 
 
1902 03  vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nichtgefährlichen Abfällen bestehen 
 
1902 06  Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 19 02 05 fallen 
 
1903 05  stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 1903 04 fallen 
 
1903 07  verfestigte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 1903 06 fallen 
 
1905 01  nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 
 
1908 01  Sieb- und Rechenrückstände 
 
1908 02  Sandfangrückstände 
 
1908 05  Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
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1909 02  Schlämme aus der Wasserklärung 
 
1909 03  Schlämme aus der Dekarbonatisierung 
 
1909 04  gebrauchte Aktivkohle 
 
1909 06  Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 
 
1912 01  Papier und Pappe 
 
1912 02  Eisenmetalle 
 
1912 03  Nichteisenmetalle 
 
1912 04  Kunststoff und Gummi 
 
1912 05  Glas 
 
1912 07  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 
 
1912 08  Textilien 
 
1912 09  Mineralien (z. B. Sand, Steine) 
 
1912 10  brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 
 
1912 12  sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behand-

lung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 
 
1913 02  feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 

13 01 fallen 
 
20  Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle 

Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen 

 
2001 01  Papier und Pappe 
 
2001 02  Glas 
 
2001 10  Bekleidung 
 
2001 11  Textilien 
 
2001 13  Lösemittel* 
 
2001 14  Säuren* 
 
2001 15  Laugen* 
 
2001 17  Fotochemikalien* 
 
2001 19  Pestizide* 
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2001 21  Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle* gemäß Anlage 2 
 
2001 23  gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten gemäß Anlage 2 
 
2001 27  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten* 
 
2001 28  Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 20 01 27 fallen* 
 
2001 33  Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, 

sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten* 
 
2001 35  Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 2001 21 und 2001 23 fallen* 
 
2001 36  Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 

2001 21, 2001 23 und 2001 35 fallen gemäß Anlage 2 
 
2001 38  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
 
2001 39  Kunststoffe 
 
2001 40  Metalle 
 
2002 01  Biologisch abbaubare Abfälle gemäß Anlage 2 
 
2002 02  Boden und Steine 
 
2002 03  Andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 
 
2003 01  Gemischte Siedlungsabfälle gemäß Anlage 2 
 
2003 02  Marktabfälle 
 
2003 03  Straßenkehricht gemäß Anlage 2 
 
2003 06  Abfälle aus der Kanalreinigung 
 
2003 07  Sperrmüll gemäß Anlage 2 
 
2003 99  Siedlungsabfälle a. n. g. 
 
 

* = Schadstoffsammlung im Rahmen der Beschränkungen des § 15 AbfS (gemäß Anlage 2) 
 


